
Anzeige zur Errichtung eines Trink- oder 
Brauchwasserbrunnens 

(gem. § 49 WHG und Art. 30 BayWG)
Bohrbrunnen

1. Antragsteller

Name: Vorname:

Telefon: E-Mail:

Straße, Nr.: Ort, PLZ:

Schlagbrunnen

2. Standort des Brunnens

Straße, Nr.: Ort, PLZ:

Gemarkung:Flur-Nr.:

3. Informationen zum geplanten Brunnen

Betrieb mittels: Elektropumpe Sonstiges:

Bohr-/Rohrdurchmesser:

Voraussichtliche Entnahmemenge:

max. Tiefe:

m³/Jahr

4. Verwendungszweck des Wassers

Versorgung eines Haushaltes
(Trinkwasserbrunnen)

Versorgung mehrerer Haushalte
(Trinkwasserbrunnen)

Landwirtschaftlicher Hofbetrieb -> Milchviehhaltung: ja nein

Gartenbewässerung Sonstige Verwendung:

5. Anlagen zu dieser Anzeige
  

- Lageplan M=1:1.000 mit Einzeichnung des geplanten Brunnenstandortes 

- Teil-/Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang oder 

  Eine Bestätigung, dass kein Anschluss- und Benutzungszwang besteht. 

  (Diese erhalten Sie von Ihrem örtlichen Wasserversorger.) 

  

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass eine Bearbeitung Ihrer Anzeige ohne die oben angegebenen Unterlagen nicht 

möglich ist.
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Ort, Datum Unterschrift

Empfänger: 
  
Landratsamt Augsburg 
Fachbereich 52 
Prinzregentenplatz 4 
86150 Augsburg

oder per E-Mail: 
  
wasserrecht@LRA-a.bayern.de

6. Hinweise
  

Beachten Sie bitte, dass Ihre Anzeige einen Monat vor Beginn der Arbeiten beim Landratsamt Augsburg eingereicht 

werden muss. Erhalten Sie innerhalb eines Monats keine Freigabe oder Einstellungs-/Beseitigungsanordnung, 

können die Arbeiten wie angezeigt durchgeführt werden. 

Die Grundwasserstände für Ihre Region können Sie beim Wasserwirtschaftsamt Donauwörth in Erfahrung bringen: 

poststelle@wwa-don.bayern.de  

  

Es gelten die Hinweise zum Datenschutz unter www.landkreis-augsburg.de/wasserrecht-datenschutz 

  

  

 

mailto:wasserrecht@LRA-a.bayern.de
mailto:poststelle@wwa-don.bayern.de
https://www.landkreis-augsburg.de/leben-im-landkreis/natur-umwelt/wasserrecht/

Anzeige zur Errichtung eines Trink- oder
Brauchwasserbrunnens
(gem. § 49 WHG und Art. 30 BayWG)
1. Antragsteller
2. Standort des Brunnens
3. Informationen zum geplanten Brunnen
Betrieb mittels:
m³/Jahr
4. Verwendungszweck des Wassers
(Trinkwasserbrunnen)
(Trinkwasserbrunnen)
5. Anlagen zu dieser Anzeige
 
- Lageplan M=1:1.000 mit Einzeichnung des geplanten Brunnenstandortes
- Teil-/Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang oder
  Eine Bestätigung, dass kein Anschluss- und Benutzungszwang besteht.
  (Diese erhalten Sie von Ihrem örtlichen Wasserversorger.)
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass eine Bearbeitung Ihrer Anzeige ohne die oben angegebenen Unterlagen nicht
möglich ist.
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Empfänger:
 
Landratsamt Augsburg
Fachbereich 52
Prinzregentenplatz 4
86150 Augsburg
oder per E-Mail:
 
wasserrecht@LRA-a.bayern.de
6. Hinweise
 
Beachten Sie bitte, dass Ihre Anzeige einen Monat vor Beginn der Arbeiten beim Landratsamt Augsburg eingereicht werden muss. Erhalten Sie innerhalb eines Monats keine Freigabe oder Einstellungs-/Beseitigungsanordnung, können die Arbeiten wie angezeigt durchgeführt werden.
Die Grundwasserstände für Ihre Region können Sie beim Wasserwirtschaftsamt Donauwörth in Erfahrung bringen:
poststelle@wwa-don.bayern.de 
 
Es gelten die Hinweise zum Datenschutz unter www.landkreis-augsburg.de/wasserrecht-datenschutz
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